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Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des  

Marktes Wachenroth 

(BGS-EWS) vom 23.03.2015 

 

 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Wachenroth 
(Gemeinde) folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

 

 

§ 1 
Beitragserhebung 

 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungsein-
richtung einen Beitrag. 
 

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung be-
steht, oder 

 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tat-

sächlich angeschlossen sind. 

 

 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die 
für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
krafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 
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§ 4 
Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

 

 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von min-
destens 2.200 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 3 1/2-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 
2.200 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.200 m² begrenzt. 
 
(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Für die Berechnung der Dachgeschossfläche werden 2/3 der 
Fläche des darunterliegenden Geschosses angesetzt. 5Bei Dachgeschossen, die nur teilweise 
ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten Flächen entsprechend Satz 4 berechnet. 

6Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 7Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordne-
te Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 
 
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht 
entsteht insbesondere, 

 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäude-
teils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 2Dieser Be-
trag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist 
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für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der 
ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

 

§ 6 
Beitragssatz 

 

(1) Der Beitrag beträgt: 
a) pro m² Grundstücksfläche 1,27 € 
b) pro m² Geschossfläche 15,37€ 

 
(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-
stücksflächenbeitrag nacherhoben. 
 

 

 
§ 7 

Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 
 

 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner ist, 
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. 3§7 gilt entsprechend. 

 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und 
Einleitungsgebühren. 

 

 

§ 9a 
Grundgebühr 

 

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) bzw. Nenndurchfluss (Qn) der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorüberge-
hend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurch-
flusses bzw. Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss bzw. Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 
(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss bzw.     

Nenndurchfluss  
 

bis Q3  4 m³/h bzw. Qn 2,5 m³/h   120,00 € Jahr 
bis Q3 10 m³/h bzw. Qn   6 m³/h   180,00 € Jahr 
bis Q3 16 m³/h bzw. Qn 10 m³/h   240,00 € Jahr 
bis Q3 25 m³/h bzw. Qn 15 m³/h   360,00 € Jahr 
über Q3 25 m³/h bzw. Qn 15 m³/h   480,00 € Jahr 

 

 
§ 10 

Einleitungsgebühr 
 
(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 
Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstü-
cken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt  2,10 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich 
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug 
nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzäh-
ler ermittelt. 3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 
 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 

Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
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gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen 
eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In begründeten 
Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpflichtigen 
frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen. 
3Der Einbau der Zähler erfolgt auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners, nach Geneh-
migung, nur durch die Gemeinde oder einen von der Gemeinde beauftragten Installateur auf 
Rechnung des Gebührenschuldners. 4Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für 
jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 m³ pro Jahr als 
nachgewiesen. 5Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 6Der Nach-
weis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 
 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 
a) Wassermengen bis zu 12  m³ jährlich, sofern der Nachweis nicht durch geeichte und 

verplombte Wasserzähler geführt wird, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der  zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem her-
anzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In begründeten Einzelfällen 
sind höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

 

(6) 1Zu den Abwassermengen gemäß Abs. 2 Satz 1 werden solche Sanitär- bzw. Fäkalabwässer 
menschlichen Ursprungs hinzu gerechnet, die dem Grundstück von außerhalb zugeführt und 
dort entsorgt werden, ohne dass hierfür Wasser aus einer öffentlichen oder eigenen Versor-
gungsanlage auf diesem Grundstück benötigt wird (z. B. wasserlose Toilettenanlagen, Abwasser 
aus Saug- und Spülwagen). 2Die so zugeführten Abwassermengen werden nach allgemein an-
erkannten Erfahrungs- oder Durchschnittswerten berechnet bzw. geschätzt. 3Es steht dem Ge-
bührenpflichtigen frei, den Nachweis einer niedrigeren Abwassermenge durch geeignete Mess-
anlagen zu führen. 4Satz 1 gilt nur, wenn solche zugeführten Abwassermengen mindestens 100 
m³ im Jahr betragen 

 

 
 

 

§ 10a 
Gebührenabschläge 

 

1Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwässerungsanlage 
eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so 
ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 25 v.H. 2Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerb-
lichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, 
dass die Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmut-
zungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
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§ 11 

Gebührenzuschläge 
 
(1) 1Fällt auf Grundstücken Abwasser im Sinn des § 10 dieser Satzung aus Industrie- und Ge-
werbebetrieben von Großeinleitern (Einleitung von mehr als 3.500 m³/Jahr) an, das gegenüber 
durchschnittlichem häuslichem Abwasser (chemischer Sauerstoffbedarf (CSB-Wert) kleiner 565 
mg/l) einen um mindestens 30 v. H. höheren Verschmutzungsgrad aufweist und dessen bio-
chemischer Sauerstoffbedarf (BSB5-Wert) mindestens 500 mg/l oder CSB-Wert mindestens 
1000 mg/l beträgt, wird ein Zuschlag auf den Kubikmeterpreis für die Einleitungsgebühr in Höhe 
von 3,68 €/m³ erhoben. 
 
(2) 1Maßgebend ist der mittlere Verschmutzungsgrad (rechnerisches Mittel der Verschmut-
zungswerte nach Abs. 1) des auf den Grundstücken anfallenden Abwassers. 2Grundlage für die 
Berechnung und Festsetzung ist eine Schmutzfrachtmessung während der Trockenwetterperio-
de (Juni – August), die spätestens in einem Drei-Jahres-Turnus durchzuführen ist. 3Der Berech-
nung wird die Konzentration an BSB5 und CSB und die Abwassermenge an der Übergabestelle 
zum öffentlichen Kanal zugrunde gelegt, die auf Grund eines Messprogrammes mit 24-Stunden-
Tagesmischproben über einen Zeitraum von einer Woche ermittelt wurde. 4Solche Untersu-
chungen kann der Markt Wachenroth einmal in drei Kalenderjahren anordnen. 5Die Untersu-
chungsergebnisse sind dem Markt Wachenroth vorzulegen. 6Geben die Messergebnisse keinen 
Anlass zur Erhebung eines Zuschlages, hat der Markt die Kosten der Untersuchung zu ersetzen. 
7Macht ein Gebührenschuldner die Angaben nicht, welche der Markt zur Feststellung des mittle-
ren Verschmutzungsgrades benötigt, so können diese geschätzt werden. 8Der Gebührenschuld-
ner kann durch geeignete, nachprüfbare Messungen (gemäß den Sätzen 2 und 3) eines unab-
hängigen Sachverständigen nachweisen, dass der mittlere Verschmutzungsgrad seines Abwas-
sers die Werte gemäß Abs. 1 und die festgesetzten Abwassermengen unterschreitet. 
 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsan-

lage. 

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid be-
stimmt. 3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit Beginn eines jeden Tages in Höhe eines 
Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Einleitungsgebühr wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen 
unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 
§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderun-
gen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

 

§ 16 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 08.10.2012 in Kraft. 

 

 

 

Wachenroth, den  

Markt Wachenroth 

 

 

 

Gleitsmann 

Erster Bürgermeister 


